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Anmerkung .

Soliren Isamen oder Wohnorte in diesem Schema allen¬
falls unrichtig angegeben seyn, so sind solche zur Berichtigung ,
so wie die jedesmalige Wohnungs - Veranderung , oder was im,
mer für ejrie Regiments - Angelegenheit durch die betreffende
KompagnieOrdonanz dem Gefertigten in der Regiments Kanz¬
lei in den vorgeschriebenen Amtsstunde ! , von Z bis (, Uhr Nach¬
mittags ( an Sonn - und Feiertagen aber von y bis 12 Uhr Vor¬
mittags ) anzuzeigen .

Leichenbsgangniffe (jedoch nur für uniformirce und jubilirte
Mitglieder dieses Regiments ) müssen jederzeit den Tag vorher
früh um halb 8 Uhr, durch die betreffende Ldrdonanz dem Ge¬
fertigten gemeldet werden , um von hieraus sodann das weiters
Nöthige einzuleiten .

Leopold Schindler ,
Regiments - Actuar.
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